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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1993

Rechtssatz

Es muß aus dem Spruch des Straferkenntnisses hervorgehen, worin die Nichterfüllung der einzelnen Au1agepunkte

gelegen ist. Die bloße Wiedergabe des Wortlautes der einzelnen Au1agepunkte reicht nicht aus, die Behörde hat die

Umstände darzustellen, die sie dazu veranlaßt hat, von einem strafbaren Verhalten des Beschuldigten auszugehen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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